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Vergütungssystem der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist gemäß § 14 der Satzung der Gesellschaft wie folgt fest- 

gesetzt. 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung („Aufsichtsrats-

vergütung") in Höhe von EUR 10.000,00. Die Aufsichtsratsvergütung beträgt für den 

Aufsichtsratsvorsitzenden EUR 20.000,00 und für den stellvertretenden 

Aufsichtsratsvorsitzenden EUR 15.000,00. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur 

während eines Teils des jeweiligen Geschäftsjahres angehören, erhalten für jeden 

angefangenen Monat ihrer Mitgliedschaft ein Zwölftel der festen Jahresvergütung. 

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung des 

Amts entstehenden Auslagen und eine etwaige auf die Vergütung und den Auslagenersatz 

entfallende Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Die Gesellschaft kann die Mitglieder des 

Aufsichtsrats in den Versicherungsschutz einer auf Kosten der Gesellschaft unterhaltenen 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die Aufsichtsratstätigkeit bei der Gesellschaft 

einbeziehen. 

 

Erläuterung zum Vergütungssystem für die 
Aufsichtsratsmitglieder 
 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der 

Aufsichtsratsmitglieder der capsensixx AG Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm 

obliegende Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes einen Beitrag zur Förderung 

der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine feste jährliche Vergütung. Die 

Festvergütung je Geschäftsjahr beträgt EUR 10.000,00. Abweichend hiervon erhält der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats EUR 20.000,00, die beiden weiteren AR-Mitglieder erhalten 

jeweils EUR 10.000,00 je Geschäftsjahr. Die jeweilige Höhe der festen Vergütung 

berücksichtigt die konkrete Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. 

Ferner erhalten die Aufsichtsratsmitglieder ihre Auslagen und eine etwaige auf die Vergütung 

und den Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer ersetzt. 

Eine erfolgsabhängige variable Vergütung, die vom Erreichen bestimmter Erfolge oder Ziele 

abhängt, ist nicht vorgesehen. Die Vergütung kann daher nur eingeschränkt auf die 
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Geschäftsstrategie ausgerichtet werden und nur bedingt auf die langfristige Entwicklung der 

Gesellschaft Einfluss nehmen. Das Fehlen erfolgsabhängiger Vergütungsbestandteile soll 

sicherstellen, dass alle Entscheidungen des Aufsichtsrats ohne Berücksichtigung etwaiger 

persönlicher Vor- teile durch eine erhöhte Aufsichtsratsvergütung getroffen werden. Damit wird 

der unabhängigen Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung getragen, die 

auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist. 

Der Anspruch auf Zahlung der Festvergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist abschließend in § 14 der Satzung geregelt. Die 

Vergütung sowie das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat werden von der Verwaltung in 

unregelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, überprüft. Sofern Vorstand und 

Aufsichtsrat einen Anpassungsbedarf bei der Vergütung bzw. dem Vergütungssystem sehen, 

werden sie der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag zur Änderung 

der Vergütungsregelung in der Satzung unterbreiten. Jedenfalls wird der Hauptversammlung 

spätestens alle vier Jahre ein Beschlussvorschlag über die Vergütung einschließlich des 

zugrundeliegenden Vergütungssystems unterbreitet. 

Das vorstehende Vergütungssystem beruht auf den Vergütungsregelungen in § 14 der 

Satzung. 

 


